
Anlage 1 

 

Ergänzung / Änderung der Überlassungsbedingungen und Nutzungsentgelte für die in 
der Verwaltung des Mittelrhein-Museums und des Ludwig Museums stehenden Räume 

 

Formulierung alt Formulierung neu 

Überlassungsbedingungen, Ziffer A.1: 
 
Soweit die Belange des Mittelrhein-
Museums / Ludwig Museums und die 
besondere Zweckbestimmung der 
stadteigenen Gebäude es zulassen, 
können geeignete Räume und Säle für 
kulturelle und ähnliche Veranstaltungen 
und Tagungen überlassen werden. 
 

 
 
Soweit die Belange des Mittelrhein-
Museums / Ludwig Museums und die 
besondere Zweckbestimmung der 
stadteigenen Gebäude es zulassen, 
können geeignete Räume und Säle für 
kulturelle und ähnliche Veranstaltungen 
und Tagungen überlassen werden, nicht 
jedoch für parteipolitische 
Veranstaltungen. 
 

Nutzungsentgelte, Sonderkonditionen: 
 
Die ermäßigten Preise gelten für 
Veranstaltungen der Stadt Koblenz, der im 
Bundestag, Landtag Rheinland-Pfalz oder 
Stadtrat Koblenz vertretenen Parteien und 
Gruppierungen einschl. ihrer 
Jugendorganisationen, sowie von 
gemeinnützigen Vereinen (Bescheinigung 
des Finanzamtes erforderlich). 

 
 
Die ermäßigten Preise gelten für 
Veranstaltungen der Stadt Koblenz und 
gemeinnütziger Vereine (Bescheinigung 
des Finanzamtes erforderlich). 

 


